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Einleitung 

Das Vervvaltungsverfahrensgesetz 1 sieht in § 9 zwei Möglichkeiten vor, wie das 
Verwaltungsverfahren  zu beenden ist: durch Verwaltungsakt oder durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag. Zu beiden Handlungsformen finden sich umfangreiche Rege-
lungen. Gesetzlich nicht geregelt sind jedoch die Fälle, in denen beide Handlungs-
formen miteinander verbunden werden, obwohl sich der Gesetzgeber durchaus 
bewußt war, daß dieses Problem auftauchen wird2. 

In seiner Dissertation von 1986 geht Jürgen Fluck3 auf einige dieser Probleme 
ausführlich ein. Jedoch bemerkte Henke bereits 1987, die Ergebnisse erschienen 
„kühn, ζ. T. befremdlich"4. Trotzdem setzten sich viele der dort gefundenen Ergeb-
nisse im Laufe der Zeit als herrschende Meinung durch5. Kreuzer6 geht in seiner 
Dissertation ebenfalls auf einen Spezialfall der Kollision zwischen Verwaltungs-
aktsrecht und Vertragsrecht ein, jedoch isoliert und ohne die Bezüge zu ähnlich ge-
lagerten Konstellationen herzustellen. 

In dieser Arbeit soll aufgezeigt werden, wo die Schwächen der bisherigen 
Lösungsansätze bei der Überschneidung, also bei der Kombination und Kollision 
von vertraglicher Verpflichtung und Verwaltungsakt liegen und wie es möglich ist, 
diese auszugleichen, um zu einem ausgewogenen Ergebnis zu gelangen. Dabei wird 
von dem am heftigsten diskutierten (und wohl auch praktisch relevantesten) Fall 
ausgegangen, nämlich dem Verwaltungsakt, der der Erfüllung öffentlich-rechtlicher 
(Verpflichtungs-) Verträge dient. Im Anschluß werden die Folgeprobleme diskutiert, 
die sich aus den Überlegungen zum vertragserfüllenden  Verwaltungsakt ergeben, 
nämlich der Erlaß von dem Vertrag widersprechenden Verwaltungsakten und der 

1 Für diese Arbeit zugrundegelegt wurden das Verwaltungsverfahrensgesetz  der Bundes-
republik Deutschland sowie das Verwaltungsverfahrensgesetz  des Landes Nordrhein-West-
falen. Die Ausführungen sind auf die entsprechenden Vorschriften  in den Verwaltungsverfah-
rensgesetzen der übrigen Länder übertragbar, da materiell keine Unterschiede bestehen. Eine 
Ausnahme gilt nur für das Land Schleswig-Holstein. Auf die Besonderheiten, die sich aus 
dem dort existierenden Institut des „unwirksamen" Vertrages ergeben (§ 126 LVwG), kann 
im Rahmen dieser Bearbeitung nicht eingegangen werden. 

2 BT-DS 7/910, S. 79. 
3 Fluck,  Die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen  Verpflichtungsvertrages  durch Verwal-

tungsakt, 1985. 
4 Henke,  Besprechung der Dissertation von Fluck,  in: DÖV 1987, S. 125 (126). 
5 Dazu sogl. unter 2. Teil, Α. II 2 a) aa). 
6 Kreuzer,  Der vertragswidrige Verwaltungsakt, 1988. 
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Erlaß von Verwaltungsakten vor Abschluß eines VervvaltungsVertrages. Schließlich 
wird auf das viel diskutierte Problem des Erlasses von Verwaltungsakten zur Zwang-
vollstreckung aus dem Vertrag vor dem Hintergrund der gefundenen Ergebnisse 
eingegangen. Als letztes wird untersucht, ob auch der sogenannte Verfügungs- bzw. 
Erf  ül lungs vertrag existiert, und wenn ja, ob sich in diesem Fall Abweichungen 
gegenüber den oben gefundenen Ergebnissen ergeben und inwieweit diese Abwei-
chungen gerechtfertigt  erscheinen bzw. sich in ein harmonisches System einfügen. 

Diese Probleme werden dabei nicht isoliert betrachtet, sondern die Arbeit ent-
wickelt ein allgemeines Konzept, wie die beiden Handlungsformen Verwaltungsakt 
und Verwaltungsvertrag im Kollisionsfall zueinander stehen. Auf die dabei ent-
stehenden prozessualen Fragen wird ebenfalls an den entsprechenden Stellen ein-
gegangen. 



1. Teil 

Begriffsbestimmungen 

Der öffentlich-rechtliche  Vertrag umfaßt, bezogen auf das gesamte öffentliche 
Recht, unter anderem völkerrechtliche Verträge, staatsrechtliche Verträge und ver-
waltungsrechtliche Verträge. Insofern ist der in den §§ 54 ff.  VvvVfG verwendete 
Begriff  des öffentlich-rechtlichen  Vertrages zu weit, sind doch dort nur die verwal-
tungsrechtlichen Verträge geregelt1. Im Rahmen dieser Arbeit interessieren nur 
diese verwaltungsrechtlichen Verträge. Bei diesen ist noch einmal zu unterscheiden 
zwischen subordinations- und koordinationsrechtlichen Verwaltungsverträgen. Unter 
ersteren sind solche Verträge zu verstehen, die von Parteien geschlossen werden, 
die sonst im Übef-/Unterordnungsverhältnis  stehen, also vor allem zwischen der 
Verwaltung und dem Bürger2. Koordinationsrechtliche Verträge sind hingegen Ver-
träge, die zwischen grundsätzlich gleichgeordneten Vertragspartnern abgeschlossen 
werden, also vor allem von zwei Trägern öffentlicher  Verwaltung3. Eine Kollisions-
problematik von Vertrag und Verwaltungsakt ist nur da denkbar, wo ein Verwal-
tungsakt erlassen werden kann, also im Subordinationsverhältnis. Daher sind im 
Rahmen dieser Arbeit auch vor allem subordinationsrechtliche Verträge von Inter-
esse. 

1 Bonk,  in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Auflage, 1998, § 54 Rn. 20; Henneke,  in: 
Knack, VwVfG, § 54 Rn. 3; Kopp/Ramsauer,  VwVfG, 7. Auflage, 2000, § 54 Rn. 3; Meyer/ 
Borgs,  VwVfG, 1982, § 54 Rn. 8; Maurer,  Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Auflage, 1999, 
§ 14 Rn. 7. 

2 Maurer,  Verwaltungsrecht, § 14 Rn. 12; Bosse, Der subordinationsrechtliche Vertrag als 
Handlungsform öffentlicher  Verwaltung, 1974, S. 15 f. 

3 Maurer  ebda. 

2 Butlcrweggc 


